
Naturschutzgebiete und Erholungsnutzung Leinenpflicht für Hunde im NSG

Durchatmen, Natur riechen und sich entspannen. 
Die Natur in und rund um Freiburg bietet zahlrei-
che Freizeitmöglichkeiten. Auch Freiburgs Natur-
schutzgebiete (NSG) werden gern von den Bürge-
rinnen und Bürgern zur Erholung genutzt. Als 
gesetzliche Schutzgebiete dienen sie als Rück-
zugsraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten 
und dem Erhalt ihrer Lebensräume. 

Erholungssuchende müssen sich daher an be-
stimmte Regeln halten. So gelten in Naturschutz-
gebieten unter anderem ein Wegegebot und eine 
Leinenpflicht für Hunde. 

Er ist zwar unterschiedlich stark ausgeprägt, aber 
alle Hunde haben ihn: den Jagdinstinkt. Ist er 
geweckt, kann sich das Verhalten eines freilaufen-
den Hundes plötzlich verändern und die Vierbeiner 
stöbern Tieren und deren Fährten nach. 

Vögel sind vom Stöbern durch Hunde besonders 
betroffen. Vor allem in der Brut- und Aufzucht im 
Frühjahr und Sommer hat dies gravierende Folgen: 
Stöbern die Vierbeiner ein am Boden liegendes 
Nest auf, flüchten die flugfähigen Tiere. Dabei 
lassen sie ihre Jungtiere und Brutstätten unge-
schützt zurück, die dann zur leichten Beute wer-
den. 

Freilaufende Hunde werden auch von anderen Tier-
arten als Gefahr wahrgenommen. Im Frühjahr 
schrecken Hunde Wildtiere mit ihren Jungtieren 
auf, deren Flucht zu Verletzungen bis hin zum Tod 
auf einer Straße führen kann. Im Winter, wenn 
Nahrung knapp ist, schwächt eine Flucht die 
Energiereserven des Wildtiers dramatisch.

Freilaufende Hunde in Naturschutzgebieten kön-
nen Wildtiere empfindlich stören und sie sogar 
existentiell gefährden.

Auch das Wachstum der Pflanzen kann durch die 
Hinterlassenschaften der Vierbeiner beeinflusst 
werden. Denn viele Pflanzen, wie die Arnika (Arnica 
montana L.) im NSG Schauinsland brauchen einen 
nährstoffarmen Standort. Verrichten Hunde in 
freier Flur ihr Geschäft, können Böden kleinflächig 
überdüngt und seltene Pflanzen durch nährstoff-
liebende Pflanzen wie  die Brennnessel zurückge-
drängt werden. 

Auch auf bewirtschafteten Acker- und Grünland-
flächen, die sich hauptsächlich außerhalb der 
Naturschutzgebiete befinden, kann Hundekot zu 
Problemen bei der Verwertung der Ernte oder zu 
Erkrankungen von Nutztieren führen.

Viele Vögel, wie Stare, Libellen, Reptilien und außergewöhnliche 
Pflanzen leben im NSG Rieselfeld. Durch die frühere Bewirt-
schaftung als Rieselfeld entstand  ein strukturreiches, kleinpar-
zelliertes Mosaik aus feuchten und trockenen Wiesen und 
Äckern, Gräben, Tümpeln, Feldhecken und  Waldstrukturen. 

Jeder angeleinte Hund trägt zum Erhalt der 
Vielfalt der heimischen Natur, Tier- und Pflan-
zenwelt in den Naturschutzgebieten und zu 
einer naturverträglichen Erholungsnutzung bei. 
Bitte leinen Sie Ihren Hund an und bleiben Sie 
mit ihm auf den Wegen!

Danke für Ihre Rücksicht!

Reh mit Kitz

Arnika

Bekassine
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Hunde im
Naturschutzgebiet
Eine Information für Hundehalter 
in Freiburg

Allgemeine Regeln in Naturschutzgebieten:
• Leinen Sie Ihre Hunde an.
• Bleiben Sie auf den Wegen.
•  Respektieren Sie die Lebensräume von Wildtieren 

und Pflanzen.
• Pflücken Sie keine Pflanzen.
• Verzichten Sie auf Feuer.
• Halten Sie die Gewässer rein.
• Vermeiden Sie Abfall.

Freiburgs Naturschutzgebiete

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an!
Stadt Freiburg im Breisgau, Umweltschutzamt
Telefon:  0761-201-6101
umweltschutzamt@stadt.freiburg.de, www.freiburg.de

Herausgeber
Stadt Freiburg im Breisgau, Dezernat für Umwelt mit Forst und 
Abfallwirtschaft, Jugend, Schule und Bildung, Umweltschutzamt
Talstraße 4,  79102 Freiburg, Stand: Juli 2015

Herstellung
Repro-Service und pk-Verlag, 79348 Freiamt, www.klueber-repro-verlag.de

Fotos
Bernhard Kelz, Hans-Martin Kusch, Werner Schubert, Freya Schulte-
Hubbert, Sigrid Striet, Umweltschutzamt  Freiburg

klimaneutral
natureOffice.com | DE-275-769248

gedruckt

Dieser Flyer wurde nachhaltig produziert.
100 % Recyclingpapier (ausgezeichnet mit der Euroblume)
Herstellung mit Ökostrom • Druckfarben auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe • klimaneutraler Druck und Versand

Naturschutzgebiete

Stadtkreisgrenze

6

5

4

2

3

1

7
#

Naturschutzgebiete

Stadtkreisgrenze

1

2

3

4
5

6

7

Freiburgs
NaturschutzgebieteNr.

Größe in 
Hektar

1 Humbrühl-Rohrmatten 21

2 Mühlmatten 20

3 Freiburger Rieselfeld 257

4 Honigbuck 7

5 Gaisenmoos 25

6 Arlesheimer See 23 (für die Öffentlichkeit nicht zugänglich)

7 Schauinsland 322 (in der Grafik nicht abgebildet)
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